
 

 

Gebührenordnung der KV Nordrhein i. d. F. vom 27.03.2026 
 

Gebührentatbestand Gebühren 
1. Durchführung je Kolloquium zur Erlangung einer Abrechnungsgeneh-

migung. Die Gebühr wird auch fällig bei unentschuldigtem Fernbleiben 

eines Kolloquiumstermins oder Absage weniger als 2 Werktage vor 

dem Termin. 

400,00 € 

2. Bearbeitung ab der dritten Abtretung und/oder von Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlüssen je Vorgang und Quartal  

50,00 € 

3. Verfahren aufgrund der Betroffenheit in Insolvenzverfahren,  

je Verfahren 

 

250,00 € 

4. Persönliche Erörterung der Abrechnung zur Aufklärung des Sachver-

halts unter Beiziehung eines Ehrenamtsträgers. Die Gebühr wird auch 

fällig bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Termins oder Absage we-

niger als 2 Werktage vor dem Termin. Die Gebühr entfällt, wenn auf-

grund des Gesprächs keine weiteren Maßnahmen folgen. 

400,00 € 

5. Praxisbegehung durch eine (z. T.) ehrenamtlich besetzte Kommission. 

Die Gebühr entfällt, wenn aufgrund des Gesprächs keine weiteren Maß-

nahmen folgen. 

600,00 € 

6. Aufsuchen einer Praxis oder eines MVZ auf Wunsch des Betreibers  

(Anfahrtskosten pauschal) 

 

150,00 € 

7. Gebühr für die Ausfertigung von Zweitschriften oder Kopien,  

je Seite 

 

0,60 € 

8. ab 01.10.2026: 

Papiergebundene Anträge  

• auf Qualitätssicherungsgenehmigungen nach den §§ 73b, 115b, 

135 Abs. 1 und 2, 135b, 137f und 140a SGB V, ausgenommen An-

tragsverfahren, bei denen die KV Nordrhein als Dienstleister tätig 

ist, 

• auf Genehmigung von Zweigpraxen gem. § 24 Abs. 3 Ärzte-ZV und 

für ausgelagerte Praxisstätten gem. § 24 Abs. 5 Ärzte-ZV i. V. m. 

§ 15a Abs. 2 BMV-Ä, 

• auf Genehmigung von Vertretern und Assistenten gem.  

§ 32 Ärzte-ZV, 

je Antrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00 € 

9. ab 01.01.2027: 

Papiergebundene Anträge  

• auf Beschäftigung und Förderung von Ärztinnen und Ärzten in 

Weiterbildung gem. § 75a SGB V i. V. m. § 32 Ärzte-ZV, 

• auf Fördermaßnahmen aus dem Strukturfonds nach § 105 Abs. 1a 

SGB V gem. der Sicherstellungsrichtlinie der KV Nordrhein, 

je Antrag 

 

 

 

 

 

 

40,00 € 

 


